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Installationsanleitung: Automatischer Datenabgleich zwischen AÜK Plus und Zentraler Datenbank 

 

 

Um das Softwareupdate 1.3.2.1 einzuleiten, müssen die Verantwortlichen in den Betrieben wie folgt 

vorgehen. In der Startansicht von AÜK Plus befindet sich im oberen Reiter das Programminfosymbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Anklicken des Symbols erscheint das AÜK Plus-Infofeld, welches die Möglichkeit für ein 

Programmupdate zur Version 1.3.2.1 aufzeigt. Nachdem das Progammupdate eingeleitet wurde, führen 

Sie bitte den Installationsassistenten durch (Nähere Informationen zur Installation können dem 

Fragezeichen oder über F1 – Programmanleitung – Kapitel 3 entnommen werden). Nach der Installation 

muss ein Neustart von AÜK Plus durchgeführt werden. 
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Wenn das Update installiert wurde, müssen die Einstellungen des Importagenten aufgerufen werden. Der 

Importagent kann entweder über Doppelklick auf die Verknüpfung 

 

 

oder unten rechts mit einem Rechtsklick in der Taskleiste 

 

 

geöffnet werden. Unter den Einstellungen im Importagent muss das Häckchen bei der Option „XML/AWN 

Dateiimport verwenden“ ausgewählt und anschließend ein Importverzeichnis bestimmt werden. Hier 

sollte das Importverzeichnis ausgewählt werden, in welches das AU-Durchführungsprogramm die 

Nachweise speichert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich müssen beide unten aufgeführten Häkchen in der selbigen Ansicht folgendermaßen gesetzt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Ausführung aller genannten Schritte kann der periodische Datenabgleich mit der ZDB 

automatisch aus dem Importagenten erfolgen. Ist der Datenabgleich in den Einstellungen nun aktiviert, 

führt der Importagent diesen mindestens einmal je Woche aus. Der Zeitpunkt des Abgleichs wird vom 

Importagenten dynamisch durchgeführt, was bedeutet, dass kein manueller Datenabgleich mehr 

notwendig ist – eine erhebliche Erleichterung für alle Betriebe und die Innungen. 

 

Sollten Betriebe das AÜK Plus und das AU-Durchführungsprogramm nicht auf demselben internetfähigen 

Computer installiert haben, bitten wir, das Kapitel 3.2 der Programmanleitung zu beachten und 

entsprechend dieser Anleitung vorzugehen.  

 

 

Gez.: Alexander Gurski, Bernd Schalud / LV Baden-Württemberg   Stand: 15.10.2021 


